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Stadt Heidelberg    Heidelberg, den 27.06.2012 

Anfrage Nr.: 0035/2012/FZ  
Anfrage von: Stadtrat Rothfuß 
Anfragedatum: 07.05.2012 

Betreff: 

Carsharing-Nutzung im Fußgängerbereich 
Altstadt 

Schriftliche Frage: 

Stadtrat Rothfuß: 

Nach unseren Informationen wartet die Firma Stadtmobil seit Anfang des Jahres auf eine 
Auskunft der Stadtverwaltung zur Frage der Einfahrt- und Parkerlaubnis für Einwohner 
der Fußgängerzonen in der Heidelberger Altstadt, die kein eigenes Fahrzeug besitzen, 
sondern Carsharing nutzen. 

 Wie ist der derzeitige Bearbeitungsstand? 

 Wann ist mit einer Antwort des Rechtsamts zu rechnen? 

Antwort: 

Ausnahmegenehmigungen für Carsharing-Nutzer zum Fahren und Parken im 
Fußgängerbereich Altstadt sind nach derzeitiger Satzungslage (§ 4 Absatz 4 der 
Sondernutzungssatzung zum Fußgängerbereich Altstadt) nicht möglich. 

Um den Bedürfnissen der Carsharing-Nutzer gerecht zu werden, bedarf es einer 
Satzungsänderung, die vom Gemeinderat zu beschließen wäre. 
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